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MELCHIOR – ABSCHIEBUNGSHAFT – KOMMENTAR

ANHANG: Entscheidungen im Volltext

Oberlandesgericht München

Beschluss vom 25. Juli 2005

- 34 Wx 090/05 –

Zur Frage einer unterbliebenen Belehrung nach § 6 II c FEVG und/oder Art. 36 Abs. 1 b WÜK.

Zur Verkürzung des rechtlichen Gehörs.

Zur Beachtung des § 62 II 4 AufenthG und des Beschleunigungs-gebots auch in Überhaftfällen.  

Zitierweise: OLG München v. 25.07.2005 bei Melchior, Abschiebungs-haft, Anhang

Wortlaut der Entscheidung

Oberlandesgericht München

34 Wx 090/05

LG Memmingen 4 T 1142/05

AG Memmingen XIV 16/05 

BESCHLUSS

Der 34. Zivilsenat des Oberlandesgerichts München hat unter Mitwir-kung .............. 

am 25. Juli 2005

in der Abschiebungshaftsache

auf die sofortige weitere Beschwerde des Betroffenen vom 28. Juni 2005

b e s c h l o s s e n :

I.
Der Beschluss des Landgerichts Memmingen vom 21. Juni 2005 wird aufgehoben.

II.
Die Sache wird zur erneuten Behandlung und Entscheidung an das Landgericht Memmingen zurückverwiesen.

G r ü n d e :

I.

Die Ausländerbehörde betreibt die Abschiebung des Betroffenen, eines ..........ischen Staatsangehörigen. Dessen Antrag auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis lehnte die Ausländerbehörde mit Bescheid vom 23.2.2004 ab. Zugleich forderte sie den Betroffenen unter Androhung der Abschiebung zur Ausreise aus dem Bundesgebiet bis zum 31.3. 2004 auf. 

Am 25.5.2005 wurde der von der Staatsanwaltschaft und der Ausländerbehörde zur Festnahme ausgeschriebene Betroffene in der Wohnung seiner Ehefrau festgenommen. Das Amtsgericht hat mit Beschluss vom 14.6.2005 mit sofortiger Wirksamkeit Sicherungshaft auf die Dauer von drei Monaten im Anschluss an die bestehende Strafhaft angeordnet. Die vom Betroffenen hiergegen umgehend zu Protokoll eingelegte sofortige Beschwerde hat das Landgericht mit Beschluss vom 21.6.2005 als unbegründet zurückgewiesen. 

Mit der sofortigen weiteren Beschwerde rügt der Betroffene die Verlet-zung des rechtlichen Gehörs. Er habe bereits beim Amtsgericht seinen anwaltlichen Vertreter benannt. Mit diesem habe das Landgericht vor Erlass seiner Entscheidung weder Kontakt aufgenommen noch sei die am 20.6.2005 an das Amtsgericht gefaxte Beschwerdebegründung be-rücksichtigt worden. Entgegen den gesetzlichen Vorschriften sei außer-dem eine persönliche Anhörung des Betroffenen und seiner Ehefrau unterblieben. Da der Betroffene in der Wohnung seiner Ehefrau festgenommen worden sei, hätte Veranlassung bestanden, aufzuklä-ren, ob die Ehegatten tatsächlich getrennt leben. Tatsächlich habe sich der Betroffene dort täglich mehrere Stunden aufgehalten, um sich um seinen an .............. leidenden Sohn zu kümmern. Die Inhaftierung sei im Hinblick auf die Erkrankung des Sohnes unverhältnismäßig. Der Betroffene sei zudem weder darüber informiert worden, dass auf sein Verlangen die konsularische Vertretung seines Heimatlandes über die Inhaftierung zu unterrichten sei (Art. 36 Abs. 1 b des Wiener Über-einkommens über konsularische Beziehungen vom 24.4.1963 – WÜK; BGBl 1969 II, 1585), noch sei er auf die Möglichkeit der Benennung einer Vertrauensperson hingewiesen worden (§ 6 Abs. 2 c FEVG). Die Nichtbeachtung dieser Vorschriften führe zur Unzulässigkeit der Frei-heitsentziehung.

II.

Das zulässige Rechtsmittel hat in der Sache Erfolg. 

Die angefochtene Entscheidung hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand (§ 106 Abs. 2 Satz 1 AufenthG, § 3 Satz 2 FreihEntzG, § 27 Abs. 1 Satz 2 FGG, § 546 ZPO). Sie ist verfahrensfehlerhaft ergangen. Die Sache ist unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses an das Landgericht zurückzuverweisen, da dem Senat eine ausreichende tat-sächliche Grundlage für eine eigene Sachentscheidung zum Vorliegen der Haftvoraussetzungen nach § 62 Abs. 2 AufenthG fehlt.

1.     Allerdings ist die Anordnung der Sicherungshaft nicht bereits des-halb unzulässig, weil der Betroffene ausweislich des amtsgerichtlichen Protokolls weder nach § 6 Abs. 2 c FEVG noch nach Art. 36 Abs. 1 b WÜK belehrt wurde. Auch wenn eine gebotene Aufklärung darüber, dass eine Vertrauensperson oder die konsularische Vertretung auf Wunsch des Betroffenen von der Inhaftierung in Kenntnis gesetzt wird, unterbleibt, lässt dies den sachlichen Inhalt der Entscheidung über die Freiheitsentziehung unberührt (vgl. OLG Schleswig Beschluss vom 7.1.2004, Az. 2 W 112/03 = InfAuslR 2004, 167 ff.). Sowohl § 6 Abs. 2 c FEVG als auch Art. 36 Abs. 1 b WÜK bestimmen lediglich, gegen-über welchen Personen bzw. Institutionen die bereits ergangene Haftanordnung gegebenenfalls bekannt zu machen ist. Zu den in-haltlichen Voraussetzungen für die Anordnung von Haft enthalten die genannten Vorschriften keine Regelung. Eine unterbliebene Belehrung bzw. Bekanntgabe ist gegebenenfalls nachzuholen, sie rechtfertigt aber nicht die Aufhebung einer nach § 62 Abs. 2 AufenthG gebotenen Si-cherungshaft. 

2.       Das Landgericht hat dem Betroffenen jedoch keine hinreichende Gelegenheit zu rechtlichem Gehör gegeben (Art. 103 Abs. 1 GG). Das Landgericht hat weder die auch in der Beschwerdeinstanz grundsätz-lich gebotene mündliche Anhörung des Betroffenen durchgeführt (§ 5 Abs. 1 Satz 1, § 7 Abs. 5 FreihEntzG) noch mit dem vom Betroffenen benannten anwaltlichen Vertreter Kontakt aufgenommen, um festzu-stellen, ob die zu Protokoll erklärte Beschwerde noch begründet wird. Auch unterblieb eine Nachfrage beim Amtsgericht, ob noch eine ergän-zende Stellungnahme vorliegt. Ebenso wenig konnte das Landgericht aufgrund der kurzen Zeitspanne seit dem Erlass der amtsgerichtlichen Entscheidung unterstellen, dass eine Begründung der Beschwerde nicht beabsichtigt ist. Tatsächlich hat der Betroffene durch Schriftsatz seines Bevollmächtigten vom 20.6.2005 Umstände zu seinen familiä-ren Verhältnissen dargelegt, die einer Haftanordnung entgegenstehen könnten. Ausweislich der Akten wurde der Schriftsatz am 21.6.2005 per Fax an das Amtsgericht übermittelt. Hätte das Landgericht dem Be-troffenen bzw. seinem anwaltlichen Vertreter die gebotene Gelegenheit zur Äußerung gegeben, hätte es sich mit dessen neuen Sachvortrag auseinander setzen und den Sachverhalt - gegebenenfalls durch mündliche Anhörung des Betroffenen und seiner Ehefrau - weiter aufklären müssen. 

Im Übrigen kann dahinstehen, ob das Landgericht den Inhalt des Schriftsatzes vom 20.6.2005 nicht ohnehin von Amts wegen hätte be-rücksichtigen müssen. Maßgeblicher Zeitpunkt ist insoweit nicht die Unterzeichnung des Beschlusses, sondern der Erlass der Ent-scheidung, also die Aushändigung der für die Verfahrensbeteiligten bestimmten Ausfertigungen an die Post  (BayObLGZ 1998, 177, 178 m.w.N.). Vorliegend wurde die landgerichtliche Entscheidung am 22.6.2005 zur Post gegeben. Am gleichen Tag ging auch der Schrift-satz vom 20.6.2005 beim Landgericht ein. Eine genauere Aufklärung der zeitlichen Reihenfolge ist anhand der Akten nicht möglich. 

3.        Darüber hinaus fehlen bislang auch konkrete Feststellungen zu der Frage, ob die Abschiebung aus Gründen, die der Ausländer nicht zu vertreten hat, nicht innerhalb der nächsten drei Monate durchgeführt werden kann (§ 62 Abs. 2 Satz 4 AufenthG). Maßgeblicher Zeitpunkt für die Prognose, ob die Abschiebung innerhalb der nächsten drei Monate möglich erscheint, ist auch im Fall der Überhaft der Erlass der Haftanordnung, nicht der mutmaßliche Beginn des Vollzugs der Abschiebungshaft (OLG München Beschluss vom 24.5.2005, Az. 34 Wx 52/05). Vorliegend befindet sich der Betroffene in Strafhaft. Diese endet bei vollständigem Vollzug am 2.11.2005, sofern nicht die Staats-anwaltschaft ihr Einverständnis mit einer vorzeitigen Abschiebung nach § 456 a StPO erklärt. Außerdem wurde gegen den Betroffenen ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen illegalen Aufenthalts eingeleitet. Auch insoweit ergibt sich weder aus dem Antrag der Ausländerbehörde noch aus dem übrigen Akteninhalt, ob sich die Ausländerbehörde mit den Strafverfolgungsbehörden in Verbindung gesetzt und deren Einverständnis nach § 72 Abs. 4 Satz 1 AufenthG eingeholt hat. Sofern die Staatsanwaltschaft auf einem Vollzug der Haftstrafe bzw. der Durchführung des Strafverfahrens besteht, kann die Abschiebung aus Gründen, die der Betroffene nicht zu vertreten hat, nicht binnen drei Monaten vollzogen werden. Diese Frage bedarf somit weiterer Auf-klärung (vgl. OLG München Beschluss vom 7.6.2005, Az. 34 Wx 64/05).

4.    Vorsorglich weist der Senat in diesem Zusammenhang noch darauf hin, dass die Ausländerbehörde auch im Falle der Überhaft die Abschiebung mit der gebotenen Beschleunigung zu betreiben hat. Die Haft ist strikt auf das notwendige Maß zu begrenzen und darf nicht sozusagen auf Vorrat ungeachtet der Umstände des Einzelfalles angeordnet werden. Die Ausländerbehörde hat die Zeit zu nutzen, in der sich der Betroffene in Untersuchungs- bzw. Strafhaft befindet, um alle notwendigen Vorkehrungen für eine Abschiebung in die Wege zu leiten und unnötige Haftzeiten im Anschluss an die von den Strafver-folgungsbehörden angeordneten Haft zu vermeiden (vgl. OLG München Beschluss vom 24.5.2005, Az. 34 Wx 52/05). Insoweit wird vorliegend auch zu prüfen sein, aus welchen Gründen die Auslän-derbehörde über die zu vollstreckenden Haftzeiten hinaus weitere drei Monate benötigt, um die Abschiebung des Betroffenen ............. zu organisieren.

Diesseits in das Internet eingestellt im Oktober 2005.
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